
§Magazin praxis+recht §45 SGB V

Die nachfolgenden Informationen ergänzen den Artikel „Wenn Kinder krank sind – Welche 
Ansprüche berufstätige Eltern haben“ in der Ausgabe 4/2009 von praxis+recht. 
Nachfolgend finden Sie die jeweiligen Gesetzestexte aus dem BGB und dem SGB V, die für 
die Beurteilung unter Fortzahlung der Vergütung und dem Kinderpflege-Krankengeld bei 
Erkrankung eines Kindes von Bedeutung sind.

§45 Krankengeld bei Erkrankung des Kindes
(1) 1 Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich 
ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten 
Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht 
beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 2 § 10 Abs. 4 und § 44 Abs. 1 Satz 2 
gelten. 
Satz 1 geändert durch G vom 20. 12. 1991 (BGBl I S. 2325) und 19. 6. 2001 (BGBl I S. 1046).
(2) 1 Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind 
längstens für 10 Arbeitstage, für allein erziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. 2 Der 
Anspruch nach Satz 1 besteht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für allein 
erziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. 
Neugefasst durch G vom 20. 12. 1991 (BGBl I S. 2325).
(3) 1 Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 haben für die Dauer dieses 
Anspruchs gegen ihren Arbeitgeber Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der 
Arbeitsleistung, soweit nicht aus dem gleichen Grund Anspruch auf bezahlte Freistellung besteht. 
2 Wird der Freistellungsanspruch nach Satz 1 geltend gemacht, bevor die Krankenkasse ihre 
Leistungsverpflichtung nach Absatz 1 anerkannt hat, und sind die Voraussetzungen dafür nicht 
erfüllt, ist der Arbeitgeber berechtigt, die gewährte Freistellung von der Arbeitsleistung auf einen 
späteren Freistellungsanspruch zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten 
Kindes anzurechnen. 3 Der Freistellungsanspruch nach Satz 1 kann nicht durch Vertrag 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
Absätze 4 und 5 angefügt durch G vom 26. 7. 2002 (BGBl I S. 2872).
(4) 1 Versicherte haben ferner Anspruch auf Krankengeld, wenn sie zur Beaufsichtigung, 
Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, sofern 
das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist 
und nach ärztlichem Zeugnis an einer Erkrankung leidet, 
a) die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat,
b) bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische Behandlung notwendig 

oder von einem Elternteil erwünscht ist und 
c) die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten 

lässt.
2 Der Anspruch besteht nur für ein Elternteil. 3 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gelten entsprechend. 
(5) Anspruch auf unbezahlte Freistellung nach den Absätzen 3 und 4 haben auch Arbeitnehmer, 
die nicht Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 sind. 

§ 47 SGB V

§ 47  Höhe und Berechnung des Krankengeldes 
(1) 1 Das Krankengeld beträgt 70 v. H. des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und 
Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt). 2 Das aus dem 
Arbeitsentgelt berechnete Krankengeld darf 90 v. H. des bei entsprechender Anwendung des 
Absatzes 2 berechneten Nettoarbeitsentgelts nicht übersteigen. 3 Für die Berechnung des 
Nettoarbeitsentgelts nach Satz 2 ist der sich aus dem kalendertäglichen Hinzurechnungsbetrag 
nach Absatz 2 Satz 6 ergebende Anteil am Nettoarbeitsentgelt mit dem Vomhundertsatz 
anzusetzen, der sich aus dem Verhältnis des kalendertäglichen Regelentgeltbetrages nach 
Absatz 2 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus diesem Regelentgeltbetrag ergebenden 
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Nettoarbeitsentgelt ergibt. 4 Das nach Satz 1 bis 3 berechnete kalendertägliche Krankengeld darf 
das sich aus dem Arbeitsentgelt nach Absatz 2 Satz 1 bis 5 ergebende kalendertägliche 
Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen. 5 Das Regelentgelt wird nach den Absätzen 2, 4 und 6 
berechnet. 6 Das Krankengeld wird für Kalendertage gezahlt. 7 Ist es für einen ganzen 
Kalendermonat zu zahlen, ist dieser mit 30 Tagen anzusetzen. 8 Bei der Berechnung des 
Regelentgelts nach Satz 1 und des Nettoarbeitsentgelts nach den Sätzen 2 und 4 sind die für die 
jeweilige Beitragsbemessung und Beitragstragung geltenden Besonderheiten der Gleitzone nach
§ 20 Abs. 2 SGB IV nicht zu berücksichtigen. 
Satz 1 geändert und Satz 2 neugefasst durch G vom 1. 11. 1996 (BGBl I S. 1631). Sätze 3 und 4 eingefügt durch 
G vom 21. 12. 2000 (BGBl I S. 1971); bisherige Sätze 3 bis 5 wurden Sätze 5 bis 7. Satz 8 angefügt durch G vom 
23. 12. 2002 (BGBl I S. 4621). 
(2) 1 Für die Berechnung des Regelentgelts ist das von dem Versicherten im letzten vor Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum, mindestens das während der 
letzten abgerechneten 4 Wochen (Bemessungszeitraum) erzielte und um einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch die Zahl der Stunden zu teilen, für die es gezahlt 
wurde. 2 Das Ergebnis ist mit der Zahl der sich aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
ergebenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu vervielfachen und durch 7 zu teilen. 
3 Ist das Arbeitsentgelt nach Monaten bemessen oder ist eine Berechnung des Regelentgelts 
nach den Sätzen 1 und 2 nicht möglich, gilt der 30. Teil des im letzten vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Kalendermonat erzielten und um einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als Regelentgelt. 4 Wenn mit einer Arbeitsleistung 
Arbeitsentgelt erzielt wird, das für Zeiten einer Freistellung vor oder nach dieser Arbeitsleistung 
fällig wird (Wertguthaben nach § 7 Abs. 1 a SGB IV), ist für die Berechnung des Regelentgelts 
das im Bemessungszeitraum der Beitragsberechnung zugrunde liegende und um einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt maßgebend; Wertguthaben, die nicht gemäß 
einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden (§ 23 b Abs. 2 
SGB IV), bleiben außer Betracht. 5 Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt als regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit die Arbeitszeit, die dem gezahlten Arbeitsentgelt entspricht. 6 Für die 
Berechnung des Regelentgelts ist der 360. Teil des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts, das in 
den letzten 12 Kalendermonaten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit nach § 23 a SGB IV der 
Beitragsberechnung zugrunde gelegen hat, dem nach Satz 1 bis 5 berechneten Arbeitsentgelt 
hinzuzurechnen. 
Sätze 4 und 5 angefügt durch G vom 6. 4. 1998 (BGBl I S. 688). Satz 6 angefügt durch G vom 21. 12. 2000 
(BGBl I S. 1971).
(3) Die Satzung kann bei nicht kontinuierlicher Arbeitsverrichtung und -vergütung abweichende 
Bestimmungen zur Zahlung und Berechnung des Krankengeldes vorsehen, die sicherstellen, 
dass das Krankengeld seine Entgeltersatzfunktion erfüllt. 
(4) 1 Für Seeleute gelten als Regelentgelt die beitragspflichtigen Einnahmen nach § 233 Abs. 1. 
2 Für Versicherte, die nicht Arbeitnehmer sind, gilt als Regelentgelt der kalendertägliche Betrag, 
der zuletzt vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit für die Beitragsbemessung aus Arbeitseinkommen 
maßgebend war. 3 Für nach dem KSVG Versicherte ist das Regelentgelt aus dem 
Arbeitseinkommen zu berechnen, das der Beitragsbemessung für die letzten 12 Kalendermonate 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit zugrunde gelegen hat; dabei ist für den Kalendertag der 
360. Teil dieses Betrages anzusetzen. 4 Die Zahl 360 ist um die Zahl der Kalendertage zu 
vermindern, in denen eine Versicherungspflicht nach dem KSVG nicht bestand oder für die nach 
§ 234 Abs. 1 Satz 3 Arbeitseinkommen nicht zugrunde zu legen ist. 5 Die Beträge nach § 226
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 bleiben außer Betracht. 
Satz 2 geändert durch G vom 21. 3. 2005 (BGBl I S. 818). Sätze 3 und 4 eingefügt durch G vom 20. 12. 1988 
(BGBl I S. 2606); bisheriger Satz 3 wurde Satz 5. Satz 5 neugefasst durch G vom 21. 12. 2000 (BGBl I S. 1971). 
Absatz 5 gestrichen durch G vom 19. 6. 2001 (BGBl I S. 1046).
(6) Das Regelentgelt wird bis zur Höhe des Betrages der kalendertäglichen 
Beitragsbemessungsgrenze 1 berücksichtigt. 

§ 2 SGB IX
§ 2  Behinderung 
(1) 1 Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter 
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typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist. 2 Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich 
dieses Gesetzbuches haben. 
(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen 
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die 
Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht 
behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen). 

§ 616 BGB
§ 616  Vorübergehende Verhinderung 
1 Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch 
verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person 
liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. 2 Er muss sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. 


